
 
 

                                                      

 

                  
 
 

Anlage 6 zur Vereinbarung nach §72a SGB VIII 
 

§ 2 SGB VIII Aufgaben der Jugendhilfe 

(1) Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien. 
 
(2) Leistungen der Jugendhilfe sind:  

• Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§§ 11 bis 
14), 

• Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21), 

• Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22 bis 25), 

• Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen (§§ 27 bis 35, 36, 37, 39, 40), 

• Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen (§§ 35a bis 37, 39, 40), 

• Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (§ 41). 
 

(3) Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind  
• die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42), 
• die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Pflegeerlaubnis (§§ 43, 44), 
• die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung sowie die Erteilung 

nachträglicher Auflagen und die damit verbundenen Aufgaben (§§ 45 bis 47, 48a), 

• die Tätigkeitsuntersagung (§§ 48, 48a), 

• die Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50), 

• die Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind (§ 51), 

• die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52), 

• die Beratung und Unterstützung von Müttern bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen sowie von Pflegern und Vormündern (§§ 52a, 53), 

• die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis zur Übernahme von Vereinsvormundschaften (§ 54), 

• Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Gegenvormundschaft des Jugendamts (§§ 55 bis 58), 

• Beurkundung (§ 59), 

• die Aufnahme von vollstreckbaren Urkunden (§ 60). 

§ 11 SGB VIII Jugendarbeit 

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu 
stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur 
Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. 
 
(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit 
und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und 
gemeinwesenorientierte Angebote. 
 
(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:  

• außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher 

und technischer Bildung, 

• Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 

• arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 

• internationale Jugendarbeit, 

• Kinder- und Jugenderholung, 

• Jugendberatung. 

 
(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, in angemessenem Umfang 
einbeziehen. 
 


